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ANHANG 4 

UVP-pflichtige Anlagen, für die das massgebliche Verfahren vom 

Gesetz vom 4. Februar 1972 über die öffentlichen Sachen (Art. 5a) 

abhängt 1) 

 
1) Die Ziffern beziehen sich auf den Anhang der Bundesverordnung. Betrifft das 

Vorhaben einen mit * gekennzeichneten Anlagetyp, so muss im massgeblichen 
Verfahren auch das Bundesamt für Umwelt angehört werden (Art. 13 Abs. 3 
UVPV). 

3 Wasserbau 

Nr. Anlagetyp 

30.4 Ausbeutung von Kies, Sand und anderem Material aus 
Gewässern von mehr als 50 000 m3 pro Jahr (ohne einmalige 
Entnahme aus Gründen der Hochwassersicherheit) 

8 Andere Anlagen 

Nr. Anlagetyp 

80.9 Anlagen zur Grundwasserfassung oder 
Grundwasseranreicherung mit einem jährlichen Entnahme- 
oder Anreicherungsvolumen von mindestens 10 Millionen 
m3 
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